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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das
Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet in diesem
Bereich endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art.
83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die
Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2 VGG).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt bei gegebener Zuständigkeit am 1. Januar 2007
die bei der vormaligen ARK hängigen Rechtsmittel. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde. Die Beurteilung erfolgt
nach neuem Verfahrensrecht (vgl. Art. 53 Abs. 2 VGG).

E. 1.3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.1
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht; die Beschwerdeführerin ist
legitimiert (Art. 6 und 108a AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und 52 VwVG). Auf die
Beschwerde ist mithin einzutreten.

E. 2.2
Die Beurteilung von Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide ist praxisgemäss auf die
Überprüfung der Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf das Asylgesuch
eingetreten ist. Die Beurteilungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts als
Beschwerdeinstanz ist demnach darauf beschränkt, bei Begründetheit des Rechtsmittels die
angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die
Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. die nach wie vor zutreffende Praxis in Entscheidungen



und Mitteilungen der ARK [EMARK] 2004 Nr. 34 E 2.1. S. 240 f.)

E. 3.1
Auf Asylgesuche wird gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG nicht eingetreten, wenn
Asylsuchende in der Schweiz bereits ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen oder ihr
Gesuch zurückgezogen haben, oder während des hängigen Asylverfahrens in den Heimat-
oder Herkunftsstaat zurückgekehrt sind, ausser die Anhörung ergebe Hinweise, dass in der
Zwischenzeit Ereignisse eingetreten sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu
begründen oder die für die Gewährung vorübergehenden Schutzes relevant sind.

E. 3.2
Das BFM hat vorliegend seinen Nichteintretensentscheid auf der Grundlage von Art. 32
Abs. 2 Bst. e AsylG gefällt. Es gilt daher im Folgenden zu prüfen, ob die Voraussetzungen
für ein Nichteintreten nach Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG erfüllt sind.

E. 3.3.1
Die Beschwerdeführerin durchlief in der Schweiz bereits mehrere Asylverfahren erfolglos.
Unbestritten ist, dass diese Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen sind; zuletzt erwuchs
das am (...) eingeleitete dritte Asylverfahren der Beschwerdeführerin in Rechtskraft. Das
vorliegend zur Beurteilung stehende Asylgesuch der Beschwerdeführerin ist demnach als
neues (viertes) Asylgesuch im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG zu betrachten.

E. 3.3.2
Bei der Prüfung, ob Hinweise auf eine Verfolgung vorliegen, welche geeignet sind die
Flüchtlingseigenschaft zu begründen, ist vom engen Verfolgungsbegriff gemäss Art. 3
AsylG auszugehen. Mit Grundsatzurteil vom 8. Juni 2006 i.S. A.I.I. (EMARK 2006 Nr. 18)
hat der enge Verfolgungsbegriff eine Ausweitung erfahren, demzufolge ist bei der Prüfung
der flüchtlingsrechtlichen Relevanz von Vorbringen auch die Verfolgung durch private
Dritte bei mangelnder Schutzfähigkeit der staatlichen Behörden und bei Nichtexistieren
staatlicher Strukturen mitzuberücksichtigen. Bei dieser Prüfung kommt ein gegenüber der
Glaubhaftmachung reduzierter Beweismassstab zur Anwendung: Auf ein Asylgesuch muss
eingetreten werden, wenn sich Hinweise auf eine relevante Verfolgung ergeben, die nicht
zum Vornherein haltlos sind (vgl. EMARK 2005 Nr. 2 E. 4.3 S. 17). Es gilt demnach
vorliegend abzuklären, ob die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verfolgung
durch die Polizei als haltlos zu bezeichnen ist.

E. 3.3.2.1
Die Vorinstanz führt in ihrer abweisenden Begründung aus, die Beschwerdeführerin sei
nicht in der Lage, ihre Vorbingen übereinstimmend und nachvollziehbar darzulegen. So
habe sie anlässlich des dritten Asylgesuches (...) angegeben, Banditen hätten Geld von ihren
Söhnen D._______ und C._______ verlangt und auch bekommen. Banditen hätten ihre
Söhne misshandelt. Die Söhne seien deswegen zur Polizei gegangen, diese hätten sie
geschlagen und nichts unternommen. Diese Aussagen würden in keiner Weise mit
denjenigen im jetzigen Verfahren übereinstimmen. Auf diese Ungereimtheiten
angesprochen, sei die Gesuchstellerin nicht imstande gewesen, diese zu erklären. Weiter sei
nicht einzusehen, weshalb die Söhne der Gesuchstellerin während fast zwei Jahren derart
viel Geld bezahlt hätten, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Weder der
Beschwerdeschrift in eigener Sache noch der Beschwerdeeingabe im Verfahren des Sohnes
D._______ (auf deren Begründung die Beschwerdeführerin zur eigenen



Beschwerdebegründung grundsätzlich verweist), ist bezüglich der von der Vorinstanz
angeführten Unglaubhaftigkeit der Aussagen der Beschwerdeführerin etwas konkretes zu
entnehmen: Sämtliche Argumente der Beschwerde beziehen sich auf das Verfahren des
Sohnes und damit auf die diesbezüglich von der Vorinstanz angeführte Unglaubhaftigkeit
und Widersprüchlichkeit zwischen seinen Aussagen und denjenigen der
Beschwerdeführerin. In der Vernehmlassung beantragt die Vorinstanz die Abweisung der
Beschwerde und führt aus, dass sich aufgrund der offensichtlichen Ungereimtheiten der
Aussagen der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Entscheides - wie auch zum
Zeitpunkt der Vernehmlassung - keine Hinweise dafür ergeben würden, dass nach (...)
Ereignisse eingetreten seien, welche die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermöchten.
Die Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der Aussagen der
Beschwerdeführerin kann nicht gehört werden: Die von ihr angeführten Ungereimtheiten in
den Aussagen der Beschwerdeführerin beziehen sich allesamt auf Diskrepanzen zwischen
den Aussagen, welche die Beschwerdeführerin anlässlich ihres Asylverfahrens 2004 machte
und denjenigen im vorliegenden Verfahren. Im vorliegenden Verfahren bringt die
Beschwerdeführerin jedoch Ereignisse vor, welche nach Abschluss des vorangehenden
Asylverfahrens, also nach der Rückkehr im (...) 2004, vorgefallen sein sollen. Eine
Widersprüchlichkeit zwischen den Schilderungen zweier verschiedener Ereignisse in
verschiedenen Zeitspannen ist jedoch logischerweise gar nicht möglich. Aus den Aussagen
der Beschwerdeführerin an der summarischen Erstbefragung und derjenigen im Kanton
ergeben sich, gemessen am reduzierten Beweismasstab, keine offensichtlichen
Unglaubhaftigkeitselemente, sagte sie doch an beiden Anhörungen aus, dass Polizisten
vorbeigekommen seien und ihren Sohn mitgenommen und von diesem Geld verlangt
hätten. Er sei auf dem Polizeiposten misshandelt und nach einer allfälligen
Asylgesuchseinreichung befragt worden. Weiter hätten die Polizisten ihm gedroht, seinen
Sohn (ihren Enkel) umzubringen, oder zu entführen, wenn er nicht zahle (H8, S. 3f., und
H1, S. 4). Auch wenn aufgrund der zahlreichen Verfahren der Beschwerdeführerin
ansatzweise verständlich ist, weshalb die Vorinstanz Bezug auf bereits abgeschlossene
Asylverfahren nehmen wollte, so ist dennoch anzumerken, dass die von ihr eingeworfenen
Fragen zur "Widersprüchlichkeit" gegenüber den Aussagen im Jahre 2004 die Befragung
dominieren, obwohl sie in keiner Weise geeignet sind, die Vorbringen der
Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren rechtsgenüglich zu klären, ausser die
Vorinstanz habe damit aufzeigen wollen, dass aufgrund der in früheren Verfahren
erkannten Unglaubhaftigkeit die im vierten Asylverfahren geltend gemachte Verfolgung als
haltlos erachtet werden müsse. Die Verfügung vom (...) enthält jedoch keine solche
Begründung. Die Aussagen der Beschwerdeführerin mögen spärlich anmuten, doch gilt es
zu berücksichtigen, dass lediglich zwei äusserst summarische Befragungen stattfanden.
Offensichtliche Unglaubhaftigkeitsmerkmale sind für das Gericht zumindest nicht
erkennbar.

E. 3.3.2.2
Es stellt sich demnach die Frage, ob die geltend gemachten Übergriffe seitens der Polizei
als zum vornherein haltlos betrachtet werden dürfen. Wie in einer einlässlichen Abklärung
seitens des Gerichtes zur Frage der Schutzfähigkeit und der Schutzwilligkeit des serbischen
Staates gegenüber Angehörigen der Roma-Minderheit ausgeführt wurde, ist das Verhalten
der Polizei gegenüber Romas keineswegs unproblematisch: Einerseits reagieren die
polizeilichen Behörden auf rapportierte Übergriffe mitunter wenig oder gar nicht,
andrerseits kommen auch Übergriffe seitens der Polizei selbst auf Angehörige der Roma



vor (vgl. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006,
Serbia, section 5; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia,
January 2007, S. 4; siehe auch Urteil vom 3. September 2007 i.S. J. S. [E-4837/2006 E
3.5]). Von einer manifesten Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der staatlichen Behörden
kann demnach nicht ohne Weiteres ausgegangen werden. Die Vorbringen, die polizeilichen
Behörden selbst hätten die Beschwerdeführerin und ihre Familie verfolgt, sind demnach
nicht als haltlos zu bezeichnen.

E. 3.3.3
Zusammenfassend ist demnach anzuführen, dass den Aussagen der Beschwerdeführerin
Hinweise zu entnehmen sind, dass seit Abschluss des letzten Asylverfahrens im (...) 2004
Ereignisse eingetreten sind, welche geeignet sein könnten, die Flüchtlingseigenschaft zu
begründen.

E. 3.3.4
Ungeachtet der Frage, ob die individuellen Vorbringen der Beschwerdeführerin (inklusive
der diskriminierenden Behandlung seitens der Bevölkerung und die Verweigerung des
Schulbesuchs des Enkels) letztlich zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und zur
Gewährung von Asyl führen könnten, ist jedenfalls festzuhalten, dass eine einlässliche und
seriöse Evaluation des Verhaltens der Behörden gegenüber Roma in Bezug auf eine
allfällige, mittelbare staatliche Verfolgung durch die Duldung von behördlichen
Übergriffen nicht vorfrageweise in einem formellen Verfahren geschehen kann. Notabene
führt auch die Prüfung, ob für Roma im übrigen Staatsgebiet Serbiens eine Fluchtalternative
besteht, nicht zu anderen Schlüssen, zumal das Bestehen einer allfälligen innerstaatlichen
Fluchtalternative nicht im Rahmen einer vorfrageweisen Prüfung der
Eintretensvoraussetzungen, sondern in einem materiellen Verfahren zu beurteilen ist (vgl.
EMARK 2005 Nr. 2 E. 4.5).

E. 4
Vorliegend hat die Beschwerdeführerin weitgehend widerspruchslos und in sich kohärent
ausgesagt. Unter Berücksichtigung des oben Gesagten sind die Vorbringen der
Beschwerdeführerin, ihre Familie sei wiederholt von Polizisten belästigt und bedroht
worden, nicht als zum Vornherein haltlos zu bezeichnen. Das Bundesamt wäre deshalb
gehalten gewesen, auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin einzutreten und dieses
materiell zu behandeln. Aus diesen Überlegungen ist die angefochtene Verfügung
aufzuheben und zu einem materiellen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 5.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs.
1 VwVG).

E. 5.2
Der Beschwerdeführerin ist für die notwendigen Kosten im Sinne des Gesetzes eine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Vorliegend
hat der Vertreter der Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht, weshalb das
Gericht die Entschädigung, in Anwendung von Art. 14 Abs. 2 VGKE und unter
Anrechnung eines geschätzten Instruktionsaufwandes, der Beschwerdeeingabe und der



Koordination mit dem Verfahren der Familie des Sohnes, auf Fr. 500.-- festsetzt.
(Dispositiv nächste Seite)
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